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‘ _‘ Landgericht Heilbronn.— 

Im Namen des Volkes 

Urteil ' ‘ 
_ In dern Rechtsstreit 

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V., vertreten durch d. Vorstand 
, Paulinenstr. 47, 70178 Stuttgart 

- Kläger - 

RechtsanWälte 
 - . . 

; gegen „ _ _\i 

Dietz GmbH, vertreten durch d. Geschaftsfuhrer  S|emensstraße 1,— 74211 Lein- 
ganen . „ 
- Beklagte '- 

. -  Z . V „ .. I I n  ! ‘ _ . { . - ' . 

Rechtsanwälte 

wegen Unterlassung (UWG) 

hatdasLandgericht Heilbronn -1 Kammer für Handelssachen- dUrch den Vorsitzenden Richter » 

‘ am Landgericht , den Handelsrichter  und den Handelsrichter aufgrund der 

' mündlichen Verhandlung vom 27. 02. 2025 für Recht erkannt. 

1. 

' Die Klage wird abgewiesen. 
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2. 

Der Kläger trägt“ die Kosten des'Rechtsstreits. 

_3. _ 

Das Urteil ist gégen Sichérheitsl9istung _i.H.v. 110 % des vb.llstreckbaren Betrages vorläufig voll- 

st’reckbar. 

Beschlusé: ' _ _ _ 

Der StreitWert Wird auf EUR25;OO0,00 feStgesetz-‚t. _ 
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Tatbestand 

Der Kläger verlangt Wettbewerb.liche Unterlassung. 

Der Kläger ist in die Liste qualifizierter Einrichtungen nach 5 4 UKIaG eingetragen und Unzweifela 

haft klagebefu_cjt gemäß @ 81Abs. 3 Nr. 3 UWG. Die Beklagte ist Großhändler für Tabakwaren 

(Website -' Anlage K 1) und unterhält Geschäftsbeziehungen zu ca. 700 Ein- 

zelhand-eßkunden. Ferner betreibt sie 6500 im öffentlichen Bereich installierte Zigarettenautoma_ 

ten, mittels derer sie Verbraücherh den verb diverser Zlgarettens)orten anbietet Einer dieser 

Automaten (Lichtbild Anlage K 2) warjedenfalls bis zum 17 06. 2024 in der Poststraße 1 in 7

platziert. Für den Emerb einer Zigarettenpackung muss der Verbraucher u.a. Aus-» ' 

wahltasten an den Automaten betätigen, die wie folgt gestaltet sind: 

. Zum genannten Zeitpunkt war an' der oberen rechten Ecke des Ware-naüsgrabeautomatetn ein 

‘ ’SOg. "BDTA Aufkleber"_ (im Folgenden: “Aufkleber") angebracht ein vom Bundesverband Deut- 
scher Tabakware-n-Großihäncller und Automatenaufsteller e.V.f. (IDTA) für seine Mitglieder, so 
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auch die Beklagte, entwickelter und seit 2018 m Abstimmung mit den Behörden für Zigarettenpa- 

ckungen ven1vendeter Warnhinweis gem. 5512, 14 TabakEe (siehe auch Lichtbild Anlage K 2). 

ich. gt 
hmmis “ W  

ist tödlich 
tabakrauch MM 
über 70 Siggiß‘: 
man—e . = 

Der Kläger sieht darin einen Wéttbewerbsverstoß und hat mit Anwaltsschreiben vom 17.06.2024 

(AnlageK 3) die Beklagte ‚— auch wegen anderer Gegebenheiten — abmahneh und zur Abgabe ei- ‚ 

' .  . ner strafbewehrten Unterlassungserkläruhg aufford—ern lassen. Die Beklagte hat mit Schreiben 

' vom 01.07.2024 (Anlage K 4) die strefigegenstandhche Gestaltung des Automaten als rechtskon- 

form verteidigt. 

Der Kläger begehrt mit der Klage Unterlassung und trägt vor' die Beklagte enthalte dem Verbrau— 

' ' cher wesentliche Informationen im Sinne von 5 5a Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 UWG aF und 5 5a 

Abs 1, 5 5b Abs. 4 UWG nF vor, indem sie mit der konkreten Gestaltung der auf dem Warenaus- 

'gabeautomaten nach Anlage K 2 angebrachten Warenauswahltasten gegen €; 6 Abs. 1 Tabak- 

erzG i.V.m. @@ 11 Abs. 2, 12 Tabakee verstoße. Auf den Auswahltasten seien die gesetzlich 

. vorgeschriebenen gesundheitsbezogenen Warnhinweise nicht abgebildet. Gemäß 11 Abs. 2 Ta- 

bakee müssten Abbildungen von Packungeh und Außenverpackungen, die für an Verbraucher 

gerichtete Werbemaßnahmen in der Europäischen Union bestimmt seien, den Anforderungen 

' des Unterab-Schnitts 3 der Tabakee genügen und somit die nach 5 12 Tabakee vorgeschrie- ' 
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benen gesundhéitsbez-ogenen Warnhinweise aufweisen. Wie der BGH mit Urteil vom 26.10.2023 

— Az.: l ZR 176/19 —, entschieden habe, finde @ 11 Abs. 2 Tabakee nach der i.S.d. Art. 8 Abs. 8 

der Richtlinie 2014/40/EU gebotenen weite-ren Auslegung auch Anwendung auf.-.— eindimensionale * 

—}Warenauswahltasten eines Warenausgabeaüomaten._ welche der Verbraucher aufgrund ihrer 

Gestaltung hinsichtlich U-mrissen, Proportionen, Farben und Markenlogo vom Verkehr mit einer 

Tabakverpackung assoziiere. Dies sei für den fraglichen Warenausgabeautomaten.der. Fall, weil 

die Verbraucher“ die Assoziation wegen der rechteckigen Form, der?roportion‚ des Markenlogos 

sowie der Angaben zum Verkaufspreis und zur Stückzahl vorhehme. 

Der Aufkleber ändere dies nicht. im Rahmen des 5 11 Abs. 2 Tabakee sei unter Berücksichti-'- 

gung der Vorgaben des Art. 8-Abs._ 8 RL 2014/40/EU allein aufden Wortlaut der Norm abzustel- 
len. Gerade dann, wenn der verbraucher — wie unstreitig der Fall — seine Erwerbsentscheid‘mg 

regelmäßig schon vor der Betrachtung der Warenauswahltas'ten getroffen habe,“ werde er den 

Warnhinweis nicht wahrnehmen,. da er hierzu gezielt nach ihm würde suchen müssen. Ein Ver- 

stoß liege daher selbst dann vor, wenn der Aufkleber mit Warnhinweis unmittelbär links neben 

den Warenauswahltasten angebracht sei, was am fraglichen Warenausgabeautomaten nunmehr 

unstreitig der Fall ist (Lichtbild Anlage K5/Anlage AR3): 

Aufgrund des gesteigerten _Aufklärungsbedürfnisses des Verbrauchers müsse die Information be- 

reits in der Werbung selbst erteilt werden, da dem Kaufimpuls entge9engewirkt werden solle, der 
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angesichts einer solchen Packung oder eines Bildes von dieser beim Verbraucher hervorgerufen 

' werde. 

Der Kläger beantragt: 
|. _ . ‚ . 

' Die Beklagte wird‘verurteilt, es zu unterlassen, Verbrauchern Tabakwaren (Zigaretten). 
über einen öffentlich ausgestellten WarenausQabeautomaten, der mit Warenau$wahltas— 
ten versehen ist, die nach ihrer Form undGestaltung Zigarettenpackungén nachempfun- 
den sind und keine gesundheitsbezogenen Warnhinweise aufweisen, zum Kauf anzubie- 

._ ten, 
wenn dies konkret geschieht, wie aus. Anlage K 2 ersichtlich. 
ll. ' ‘ . 

' Der Beklagten wird—für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer !. , 
genannte Unterlassungspflicht ein Ordnungsgeld bis zu € 250.000,00 (ersatzWeise Ord— 

_ nungshaft bis zu 6 Wochen)_oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu vollstrecken .am Ge- 
schäftsführer der Beklagten, anged‘roht. . . ' “ 

Die Beklagte beantragt, 

. die Klage abzuwei3en.: 

hilfsweise, _ _ . 

4 das Urteil nur gegen. Sicherheiteleieüng, der Klägerin von mindestens 150.000 € für Vo‘rliä-u- 

fig vollstreckbahzu erklären, ' A ' “ * 
weiter hilfSWei5e, ‘ '_ . _ . . _ 

der Beklagten für die Umstellung eine AufbraUchsfrist von sechs Monaten ab Ve'rkündUng' 

_ der Entscheidung einzuräumen. 

Die Beklagte vertritt die Auffassung, der Antrag zu I.. sei unbestimmt und damit unzulässig. Die. 

Bezugnahme auf die Anlage K 2 sei zür Konkretisierung des Antrags unteUglioh, da die Gestal—, 

' tung der Warenauswahltasteri in der Anlage kaum zu erkennen sei. Zudem fehle es an objektiven 

Kriterien, die ein "Nächempfinden nach Form und Gestaltung" von Zigarettehpackungen Umris- 

_' sen. Eine gesetzliche Regelung oder Rechtsprechung sei nicht erSichtlich. Weder der EuGH 

noch, der BGH verhielten sich ‚zu einem "Nachempfinden" von Zigarettenpackun9en, Vielmehr zu 
einem "Assoziieren" mit Zigarettehpackungen. 

Jedenfalls aber sei der Antrag unbegründet. Ein Unterlassungsanspru‘ch sei nicht gegeben. Es 

fehle bereits an einer tauglichen Gesetzesgrundlage. Die Tabakee weise eine Regelungslücké ' 

für eindimensionale Abbildungen auf. Dies ergebegsich aus der Regelungshistorie. Bereits die ur- 

sprüngliche Fassung der Tabakee habe zwar detaillierte Vorgaben zur Ausführung der Warn— 

hinweise enthalten, die für dreidimensionale Packungen passten, nicht jedoch für deren ei'ndi-_' 
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mensionale Abbildungen. Dies habe sich mit den erfolgten Novellierungen nicht geändert. 

Die Rechtslage sei entgegen der Auffassung des Klägers nicht durch die BGH- Entscheidung "Zi-_ 

' gerettenausgabeautomat ill" vom 26.10.2023, Az. I ZR 176/19 geklärt. Die Auswahltasten seien 

andere als diejenigen, welche der BGH-Entscheidung zugrunde gelegen hätten. Zudem fehle es 

an einer optischen Nähe zu einer Tabakverpackung. Die Gestaltung sei weite$tmöglich 

- vereinheitlicht/angeglichen, um sich von indiViduellen Gestaltungsmerkmalen zu entfernen und die 

Informationen auf zwingende Merkmale wie Hersteller/Sorte (Produktmarke)-‚Preisund Stückzahl _, 

reduziert. Die Warenauswahltaste weise entscheidende Unterschiede zur Zigarettenpackung auf 

(ründes Element,_ Zweifarbigkeit, Preisauszeichnung Und Stückzahl) und werde nur als notwendi- 

ges_ Mittel der Warenauswahl wahrgenommen. Die Warenauswahltasten seien auch wesentlich 

kleiner als eine Zigarettenpackung (9 x 5,5 x 2 cm). Ferner riefen rechteckige Wärenaüswahltas- . 

ten nicht per se eine Assoziation mit einer Zigarettenpackung hervor. 

Abgesehen davon werde der Verbraucher durch den Warnaufkleber'am oberen rechten Rand 

- des AUtomaten, der die Maße 17 x 6 cm aufwéise nicht allein hinreiChend, sondern besserlinfor— 

miert als bei WarnhinWeisen auf den Auswahlta—sten selbst. Der Aufl<leber bewirke, dass der 

Wamhin-weis bereits bei der Annäherung an den Automaten sichtbar werde (vgl. Anlage K 2). 

Auch wenn der. Verbraucher die Kaufentscheidung regelmäßig bereits vor der Betrachtung der 

Warenauswahltasten getroffenhabe, befasse sich der verständige Verbraucher bei dem Emerb 

"an" einem Automaten gleichwohl mit Hinweisen, etwa zu den Bedienungs— oder Zahlungsmögli‘ch- . 

‘ _ keiten und nehme dahernicht nur die Warenauswahltasten wahr, sondern auch den Warnhin- 

weis. Der Aufkleber Sei damit die verbrauchersChützendere,‘praktikablere und ressourcenscho- 

nendere Lösung, wie sich anhand des folgenden VergleiChs zwischen von Auswahltasten ohne 

Warnhinweis mit zusätzlichem Aufkleber auf dem Aut0maten (links) und Auswahltasten mit 

Warnhinweis (rechts) ersehen lasse: 

‚\ Raucheri 
_'‚._ ' ist (Odl|(;h 
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Dies habe aUch das OLG Bamberg so gesehen, was zu einem entsprechenden Vergleichs—' 

schluss geführt habe (Anlage AR 2). 

Die Kennzeichnung mittelsAufkleber s-ei vom Bundesverband Deutscher“Tabakwaren-Großhänd- 
ler und Automatehaufsteller e.V. (BDTA) entwickelt werden und werde seit 2018 in Abstimmung 

mit den Behörden vemlendet, wie reich aus dem Schreiben des BDTA vom 07.03.2024 (Anlage .. 

AR 11) ergebe. 
‚ o  

Die Überlegenheit des Aufklebers sei dürch eine Verbrauche.rufnfrage belegt, die sie beim Markt- . 
und Meinuhgsforschungsinstitut YouGov in Auftrag gegeben habe (Anlage AR 4, mit statistischen 

Einzelheiten Anlage AR 5). Hierzu seien im-Ze'itraum 27.129.112024' insgesamt 2.140 Personen 

befragt werden. Die Ergebnisse—"seien repräsentativ für die W0hnbevölkerung in Deutschland ab 

4 18 Jahren. Die Verbraucher. fühlten sich durch den Aufkleber besser informiert als durch Warn- 

hinweise auf den Warenauswahltasten. So hätten die Befragtenangegeben, sie nähmen die ge- 

sundheitsbezogenen Warnhinweise auf einem Automaten mit dem Aufkleber eher wahr als auf. 

den Warenauswahltasten selbst (8. 3, Anlage AR_4), sie fühlten sich durch den Aufkleber eher 
über die Gesundheitsgefahren des Tabakkonsu-ms besser informiert als durch die Warnhinweise 

auf den Warenauswahltasten (S. 4, Anlage AR 4) und der Aufkleber erzeuge eher eine Abschre- 

ckUngswirkung und sei geeigneter, ihren Kaufimp'uls zu unterdrücken alsbei Warenauswahltas- 

ten mit Warnhinweisen (S. 5, Anlage AR 4). 

Die Beklagte bringt vor, die durch den Kläger geforderten Warnhinweise seien Ohne geschäftliche ‘ 

Relevanz. Zwar sei im Regelfall nach der Lebenserfahrung ‚die Frage; zu beja-hen, ob der durch- 

schnittliche Verbraucher voraussichtlich eine anderegeschäftliche Entscheidung getroffen haben 

würde, wenn er über die betreffende Information verfügt haben'würde. 30 insbesondere, soweit 

es die wesentlichen Merkmale oder den Preis der Ware oder Dienstleistung betreffe, weil sie für 

den Verbraucher grundsätzlich ein bestimmendér Faktor für seine Entscheidung sei (“BGH WRP 

2017, 1081 Rn. 34 — Korrlplettküchen; EuGH WRP, 2017, 31 Rn.- 46, 55 -.— Canal Digital Danmark; 

OLG Köln GRUR-RR 2020, 92 Rn. 29). Jedoch könne es (arg. „im konkreten Fall") Ausnahmefäl- 

le geben, in denen die geschäftliche Relevanz zu verneinen ist. Dies gelte auch im Falle des (an— 

geblichen) Vorenthaltens wesentlicher Informationen (EuGH WRP 2017, '31 Rn. 58 — Canal Digi- 
tal Danmark; vgl. insgesamt Köhler/Feddersen, UWG, 43. Aufl. 2025, 5 5a Rn. 2.46). Der Ver— 
braucher habe -— was urlstreitig iSt — die Entscheidung zum. Erwerb des Produkts indes bereits 

vor Betrachtung der “Warenauswahltasten getroffen. Diese werde.—daher durch Warnhinweise 

nicht beeinflusst. 
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Die erforderliche Handlung Zur Verhinderung des Erfolgs müsse von dem Verpflichteten rechtlich 

gefordert werden können, indem sie möglich und zumutbar sei (BGH GRUR 2011,152 Rn. 34 % 

_Kmderhochstuhle im Internet). Dies sei nicht der Fal,l weil die Vorgaben für dradmensmnale Pa— _ 

ckungen auf eindimensionale Abbildungen nieht übertragen werden könnten, indem weder die 

Großenanforderungen noch die Vorgaben zu den zu bedruckenden Flächen (auch Seiten Und 

Rückseite) nach Art. 9, 10 der Tabakprodüktrichtlinie (RL 2014/40/EU) eingehalten werden könn- 

ten. Hinzu komme, dass die Beklagteals AutOmatenaufstellerin nur begrenzte Einflüssmöglich— 

keiten auf die Gestaltung der Auswahltasten‘schilder habe. Diese werde v0n den Herstellern der ' 

Tabakprodukte letztlich vorgegeben.. Eine Änderung der Form der Auswahltasten würde nur darin 

möglich sein, wenn mandie Automaten grundlegend verändére, indem man neue Einlassungen ' 

in die Automaten einschweiße, was grob und konservativ geschätzt Kosten in einem hohen 

sechsstelligen Bereich verursachte. Außerdem würde das Herstellen und Ausrollen neuer Aus- 

'wahltasten-eohilder für 6.500 Automaten Kosten in Höhe -Vch run-d EUR 150.000 verursachen, was 

ihr in„Ansehung ihres Gewinns für den Zeitraum Juli 2023 bis-Juli 2024 Von EUR 2.714.125 Unfzu4 -' 

mutbar sei. 

' Demgegenüber bringt der Kläger vor, der Klageantrag sei; zulässig. namentlichhinreichend be— 

' stimmt. Dabei könne dahinstehen, inwieweit die Gestaltung der einzelnen Wärenauswahltasten in 

der Anlage K 2 noch hinreichend erkennbar abgebildet sei. Denn jedenfalls unter Berücksichti- 

gung der Klagebegrundung mit der Abbildung Seite 4 könne kein vernünftiger Zweifel daran be- 

Stehen, welche konkrete Ausgestaltung der Warenauswahltasten Gegenstand des begehrten 

Vérbot's sei. Zudem maChe er die konkrete Verletzüngshandlung. (Anlage K 2) m ihrer Gesamtheit 

zum Gegenstand einer einheitlichen Rechtsverfolgung, so dass die Klage bereits begründet sein . _ 

würde, wenn nach Auffassung des Gerichts lediglich eine der Abbildungen gemäß Anlage K 2 

' vom Verbraucher mit einer Zigarettenverpackung assoziiert- werden würde. 

Der Kläger ‚bestreitet, dass der Aufkleber die Maße 17 x 6 cm gehabt und des OLG Bamberg im 
dortigen Verfahren das Vorhandensein eines solChen Aufklebers irgendwo an demWärenausga- . 

beäutomaten für ausreichend erachtet habe. ‘ 

Die Verkehßbefragung sei ohne_Belang. Wenn der Gesetzgeber uhmissverständliche Vorgabe-h 

' mache, auf welche Art und Weise gesetzliche Pflichtinfon*nationen zu erteilen seien, komme es 
' nicht dara an“, inwieweit die Verbrauch6reine andewveitige informationspraxis für v0|zugswürdig 

hielten Ungeachtet dessen beschäftige sich das von der Beklagten vorgelegte Gutachten ohne- 

' hin nicht mit der hier streitgegenständli0hen Gestaltung eines Zigarettenautomaten. Vorsbrglich 

,bestreite er mit N|chtvwssen dass der Durchschmttsverbraucher die gesundheüsbezogenen 
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Warnhinweise auf einem AUtomaten mit dem Aufkleber eher wahmehme als auf den Warenaus- 

Wahltasten selbst, sich durch den Aufkleber eher über die Gesundheitsrisiken des Tabakkonsums 

‚informiert fühle als ‚durch die Warnhinweise auf den Wat-renauswahItasteh sowie dem Aufkleber 
eine größere Abschreckungswi'rkung beimesse als den Warnhinweisen auf den Warenauswahl- 

' tasten. 

_ Der Kläger trägt weiter vor, die Abhilfe sei nicht unmöglich/unzumutbar oder unvérhältnismäßig. 

Die Beklagte habe sich bei der Gestaltung ihres Warenausgabeäutomaten bewusst für die Ver- * 

‘ wendung rechteckiger Warenauswahltästen entschieden,die in Kombination mit den von ihr ver- 

wendeten Abbildu-nge'n zielgerichtet Assoziationen mit Zigaiéttenv-erpackungen provozierten. So- , 

mit habe sie sich sehenden Auges in den. Anwe-ndungsberéich der @@ 11 Abs._ 2 ffiTabakee be- 

geben. Vorsorglich besitreite er mit Nichtwissen, dass die Beklagte auf die konkrete Gestaltung 

der Auswahltastenschilder keine Einflussmöglichkeit halbe; vielmehr sei die Beklagte in derLage, 

genügend Druck auf den Hersteller auszuüben. 

Ei bestreite die seitens der Beklagten geltend gemachte Höhe der Kosten für die Änderung der 

Warefnauswa-hltasten._ Zudem sei nicht ersichtlich, inwiefern der vorgebrachte Aufwand in Höhe 

von EUR 150.000,00 die Beklagte wirtschaftlich unzumutbar belaste; dieSe habe im Geschäfts- 

jahr 2022 — 2023 nicht knapp EUR 2,7 Millionen, sondern ausweislich ihres als Anlage K 6 vorge— 

legten J'ahresabschlussberichts einen Ja'hresüberschuss von ‚EUR 3.477.522,42 enuirtschaftet 

(Vgl. Anlage K 6, Seite 3 im vierten Absatz, Seite 9, letzte Zeile der abgebildeten Tabelle). 

' Eine UmstellungsfriSt sei der Beklagten nicht zu “gewähren, schon gar nicht im Umfang von 

sechs M0naten. Die Beklagte hat die streitgegenständliche Gesc—häftspraxis ausweisllch der als . 

Anlage AR 03 vorgelegten Lichtbilder bereits abgeändert, so dass nicht einzusehen sei, weshalb 

, es hierzu noch der Gewährung einer Umstéllung_sfrist bedürfe. Inwieweit die Neugestaltung des : 

Wäenausgabeautomatenallerdings rechtskonfo‘rm sei, bedürfte im v0rliegenden Verfahren keiner 

Beurteilung, da dies nicht Stréitgegenstand sei. - 

Wegen des weitergehenden Vortrags Wird auf dié gewech-sel'tte—n. ‚sichriftsätze Bezug genommen-— 
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Entscheidungsgü n-de - 

l. . 
Die Klage ist zulässig. Sie erfüllt die Bestimmtheitserfordernisse des 5253 ZPO. Entgegen der 

Auffassung der Beklagten ist die Bezugnahme auf die Anlage K 2 nicht untauglich für die Konkre- 

tisierrung des. Antrags. Die Gestaltung der Warenauswahltasten in der Anlage ist hinreichend klar. 

'- Es kommt bereits nicht darauf an, dass jede Einzelheit der Gestaltung und Beschriftung erkenn- 

bar- ist, sondern auf den Gesamteindruck, welche die Auswahltasten machen und darauf, dass je.- 

denfälls die wesentlichen Buchstabenfolgen, welche die Auswahltasten kennzeichnen, entziffe-r- 

bar sind. Der Wortlaut „dem die nach ihrer Form und Gestaltung Zigarettenpackungen nachemp- 

funden“ hindert die hinreichende Bestimmtheit ebenfalls nicht, weil jedenfalls mit der Bezugnah- 

me auf die in der Anlage K 2 verkörperte konkrete Verletzung.sform das Gewollte deutlich wird. 

II. 

Die Klage ist nicht begründet. Der Kläger hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Untefrlas- 

sung aus 55 8 Abs. 1, 3 UWG, auch wenn der Kläger als qualifizierte EinriChtung gem. @ 8 Abs. 3 

‘ Nr. 3 UWG befugt, einen wettbewerblichen Unterlässungsänsmh geltend zu machen. 

Dahingestellt bleiben kann, ob sich ein Unterlassungsansp'ruch aus 55 8 Abs. 1 Abs. 3 Nr. 3 3, 

3a UWG ergäbe. ' ' ° 

a. 

' Nicht in Zweifel zu ziehen ist, dass es sich bei der Bestimmung desfi 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 Tabak- 

ee Um eine Märktverhaltensregelung iSv 5 3a UWG handelt, da das dort geregelteVerbot des . 

" Verdeckens von gesundheitsbezogenen Warnhinweisen auf Packungen von Tabakerzeugnisseh 

dem Gesundheitsschutz derVerbraucher-dient und ein Verstoß gegen solche Bestimmungen iSv '. 

5 3a UWG geeignet ist, die "Interessen der Verbraucher spürbar zu beeinträchtigen (Vorlagebe- 

scihlüss BGH vom 25. 06.2020 — I ZR 176/19— , juris- Rn. 14ff.). Die Verletzung der Normen gem. 

553 11ff. Tabäkee bildet nach der Würdigung den Kern des Unlauterkeüsvowvurfs welchen der . 

Klager der Beklagten ma0ht. Hierauf kommt es aber nicht an. 

b. _ _ 
Nach der aktuellen Rechtsprechung des BGH ist bei Unlauterkeitsvom/‘ürfen in Bezug auf die " 
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kommerzielle Kommunikation, die sich sowohl aus dem Rechtsbruchtatbestand nach 5 3a UWG , 
als auch unter dem Gesichtspunkt des Vorenthaltens einer We'sentlichenÜlnformation gemäß 5 5a 

UWG ergeben können, allein Letztere maßgeblich (Urteil des BGH vom 25.10.2023 —l ZR 176/19 

—, (iuris- Rn. 18; vgl. zur Entwicklung der Rechtsprechung Kohler/Feddersen/KohIer/Odorfer 43. ' 

Aufl. 2025, UWG @ 33 Rn. 1.19). 

2. 
Ein Unterlassungsansprmh ergibt sich nach der Würdigung der Kammer aus && 8 Abs. 1 Abs. 3 . 

Nr. 3, 5a Abs. 1, 5b Abs. 4 UWG aber nicht. 

a. 

- Gem. 5 5a Abs.1‚ 5b Abs. 4 UWG handelt unlaute-r(BGH, a.a.O., juris-Rn.19), „wer einen Ver-- 

braucher oder sonstigen Marktteilnehmer irreführt, indem er ihm eine wesentliche Information vor- 

enthält, ‚(Nr. 1) die der Verbraucher oder der sonstige Marktteilnehmer nach den jeweiligen Urn- 

"ständen benötigt, um eine informierte geschäftliche ’EntsCheidun-g zu treffen, und (Nr. 2) deren 

Vorenthalten da2u geeignet ist, den Verbraucher oder den sonstigen Marktteilnehmer Zu einer ge- 

_ schäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht-getroffen hätte. Gemäß 5 

5b Abs. 4 UWG nF gelten als wesentlich im Sinne. des 5 5a Abs. 1 UWG nF auch Informatio- 

' nen, die dem Verbraucher aufgrund unionsrechtlicher Verordnungen oder nach Rechtsvo.rschrif_ 

ten zur Umsetzung unionsrechtlicher Richtlinien für kommerzielle Kommunikation einschließlich 

Werbung” und Marketing nicht vorenthaltehwerden dürfen.“ 

b. ' ' 
Einschlägig in diesem Sinne ist nach der besagten Entscheidung des BGH namentlich die Ver- _ 

pflichtu_ng zur Erteilung von ‘Wamhinweieeh im_ Sinne der @@ 12 bis 17 Tabakee gemäß 5 11 
Abs. 2 Tabakee auch für die Abbildung einer Zigarettenpackung (a.a.0., juris—Rn. 39ff.)‚ die: 

dann gegeben ist, wenn es sich zwar nicht um ein naturgetreues Abbild der Originalverpackung . 

' handelt, der Verbraucher die Abbildung aber aufgrund seiner Gestaltung hinsichtlich Umrissen, 

Proportionen, Farben und Markenlogo mit einer Tabakverpackung assoziiert (a.a.Ö., Rn. 44), 

hierbei folgend dem. EuGH (Fünfte Kammer), zuletzt gem. Urteil vom 09.03.2023 — C-356/22(Pr0 

Rauchfrei e. (V./JS e. K.), in dem ausgeführt ist: . ' 

In seinem Urteil vom 9.12.2021 „Pro Rauchfrei“ (ECLI:EU:C:2021:988 = GRUR 2022,93) 

béanhrlrortete der Gerichtshof die dritte und vierte Vorlagefrage. Er entschied, dass Art. 8 \ 
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VIII RL 2014/40 dahin auszulegen ist, dass ein Bild, bei dem es sich zwar nicht um eine 

naturgetreue Wiedergabe einer Zigarettenpackung handelt, der Verbraucher es aber auf- 

grund seiner Gestaltung hinsichtlich Umrissen, Proportionen, Farben und Markenlogomit 

einer solchen Packung assOZiiert, ein „Bild von einer Packung“ imSinne dieser Bestim- 

mung darstellt, .und dass diese Vorschrift dahin au.szulegen ist, dass ein Bild einer Zigaret-_ 

te-npackung, das Unter diese Bestimmung fällt. 

Die Kammer istder Auffassung, dass im vorliegenden Fall die Auswahltasten solche Abbildungen 

sind. 30 entspricht bereits das Format der Auswahltasten nach dem visuellen Eindruck den Pro- 

portionen einer Zigarettenpackung entsprechend dem Verhältnis von Länge und Breite. Die Über- ’ 

einstimmung- der Proportion Wird in Bezug auf die Tiefe dadurch verStärkt, dass die Auswahltas- 

ten*aus der Frontplatte des Ausgabeautomate-n hervorragen, was einen dreidimehsionalen Effekt _ 

hat und den Eindruck enrveckt, als seien Zigarettehpackungen so angebracht, dass man nur noch 

zugreifen müsse. Zudem sind die Auswahltasten farblich so gestaltet und mit der Buchstabenfol- ‘ 

ge der Marke Versehen, Wennes Sich hierbei nicht. gar um das auf der realen Packung vo-rhande-' 

ne Logo handeln sollte, was die Kammer allerdings als ‚unerheblich dahingestellt sein lässt, denn 

das Design dieser Packungen ändert sich ohnehin von Zeit zu Zeit; es bleibt aber unverwechseh _ 

bat, wie die Auswahltasten dürch ihre Ähnlichkeit mitdenm Design der Zigarettenpackungen ' . 

durch-aus Vorbild für eine zukünftige Gestaltung würde sein könne—n. Die beschriebene Wirkung ist 

nach der Würdigung der Kammer beabsichtigt, da zum Einen Sinn und Zweck der Gestaltung der ' 

Auswähltastenist, die einzelne Taste mit einem bestimmten Produkt zu identifizieren, da so die 

AUSWahI schnell Und zielgerichtet erfolgen kann und zum Ahdern die gestalterische Nähe der ‘ 

Auswahltasten zu den Zigarettenpackungen nicht zufällig sein kann, da— neutrale— Möglichkeiten 

der Gestaltung gestehen, beispielsweise entsprechend dem im Termin erteilten Vergleichsvor- 

schlag denkbar sem würden, aber mcht gewahlt wurden 

d. 

‚ Die Information gilt gem. 5; 5b Abs. 4 UWG grundsätzlich als wesentlich imSinné des @ 5a Abs. 1 

. UWG, weil sie dem Verbraucher auf Grund unionsrechtlicher Verordnungen oder nach Rechts- 

vorSchriften zur Umset2ung unionsrechtlicher Richtlinien für kommerzielle Kommunikation ein:- 
schließlich Werbung und Marketin—g nicht vorenthalten werden. dafi(BGH, a«.a.0.‚ Rn, 27). 
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. Gleichwohl ist die Kammer der Ansicht, -daSs der Verbraucher die Informationen '- die Warnhin— 

' weise gem. @@ 12 bis 17 Tabakee auf den. Auswahltasten. gemäß @ 11 Abs. 2 Tabak-ee ‘—. . 

nicht für eine informierte Entscheidung benötigt. 

aa. 

Die Voraussetzungen des @ 5a UWG müssen erfüllt Sein, aU‘ch wenn 5 5b- Abe. 4 UWG einschl.—ä.;- " 

gig ist., da letztgenännte Norm keinen selbständigen UblaUterkeitStatbestand darstellt, sondetnle- 

digl‘ich das Tatbestandsmerkmal der „wesentlichen Informationen“ im Unlauterkeitstatbestand 

des 5 5a Abs. 1 UWG konkretisiert. Die Zulässigkeit der geschäftlichen “Handlung nach dieser 

Norm ist daher autononj Zu iprüfen (Köhler/Feddersen/Köhler/Feddersen, a_.a.0., 55b, Rn. 52 _uh- _ 

ter Berufung auf BGH, Urteil vom 10.11.2016 4 I ZR 29/15 -_-). Die ab dem 28.05.2022 geltende ‘ 

' Neufassung dés5 5a Abs. 1 UWG"enthält zwar nicht mehr die Präzisiärung „im konkreten Fall 

' unter Berücksichtigung aller Umstände"; die Maßgabe ist ‚aber im Wege der richtlinie-nkonform.en -' 

Auslegung gleichwohl zu berücksichtigen und ergibt sich, mittelbar aus. der Einschränkung in Nr. 1 . 

„nach den jeweiligen Umständen“ (Köhler/Feddersen/KöhIer/Fedderseh, UWG, 55a, Rn. 2.42f.). 

Dies kann einerseits bewirken, dass die geschäftliche Handlung, obwohl alle diese Informationen 

erteilt werden, als irreführend nach @@ 5, 5a Abs.. 1'UWG eibzustüfen sei. Andererseits kann die. 
geschäftliche Handlung-bei Fehlen der Informationen gleichwohl zulässig sein—. Dabei kannoff’en 

bleiben, ob das Vorliegen der NotWe-ndigkeit, die—Information zu erteilen, eine sekundäre Darle- 

gungslast (a.a.0., Rn. 2.43; BGH, Urteil vom 02.03.2017 -— I ZR 41/16 —- Rn. 32) oder eine BeWeis- 

Iastumkehr bewirkt,. zumal sich Erstere gemeinhin ‚auf Umstände bezieht, für welche der Gegner 

die Darlegungs- und Beweislast trägt, etwa im Falle ersparter Aufwendungen nach einer Ver- 

tragskündiwgung, diese Umstände aber im alleinigen Zugriffsbereich des Ansbruchsgégners lie- 

' gen, während eine Beweislastumkehr bei einer gesetzlichen Vermutung einträté, so bspw. im 

' Fälle des @ 280 Abs. 1 Satz BGB (Ulber in; Erman BGB, Kommentar-, 17. Auflage 2023, 5 280 

BGB, Rtl'. 66). Im erstgenannten Fall muss der Unternehmer Umstände lediglich darlegen, die 

den Schluss zulassen, dass der Verbraucher die ihm vorenthaltene Information ausnahmsweise 

nicht für eine informierte Entscheidung behötigt, diese aber nicht beweisen, was er im zWeitQ-é‘ 
nannten Falle obläge (für Beweislastumkehr offenbar (MüKoUWG/AlexaMer, 3. Aufl. 2020, UWG, 

@ 5a, Rn. 267, andere mölichewveise Rn. 273). ‚Die Problematik wird aber nur dann viruleht, 

wenn. es darum geht, wie Darlegungen des Unternehmers zu einer fehlenden Notwendigkeit der 

Information unter dem Gesichtspunkt zu bewerten seien, ob sie den Sohluäe zuließen, dass der - 

Verbl*aUcher_die ihm vorenthältene Information a%nahmswei5e nieht für eine informierte Eht_-— f 

scheidung benötige (BGH a.a.0.), zurhalder Vortrag ja nicht durch eigene Kenntnis (s.O.:_Ihfo-r- 
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. mationen aus dem Zugriff$bereich des Ansbruchsgegners) beeinflusst sein muss. Hierauf kommt 
, es. aber nicht an. 

' bb. 
. Hiervon au‘s-gehendgelangt die Kammer zu der Überzeugung, dass die Gestaltung der Wahltas— 

ten in Ansehüng eines fehlenden .Warnhinweises nicht wegen einer fehlenden Information dazu 

geeignet ist,-_ die Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung-fm veranlassen, die sie an— 

dernfalls nicht getroffen hätten. Dabei sind allerdings wirtschaftliche Ennägungeh “zu den Kosten 

einer etwaigen Umrüstung der Warenausgabeautomaten ohne Belang. Es ist im Verstoßfalle'8a- 

che des Verletzers, für die Einhaltung der Verpflichtung zu sorgen (so schon BGH, Urteil vom 

_ 16.12.1952 —_ I ZR 39/52 —). Daher kann es dahinstehen, dass das gegenwärtige Automatens-ys- 
. tern möglicherweise grundsätzlich nicht geeignet ist, die. gebotenen Warnhinweise auf den AUS— 

Wahltasten selbst anzubringen, Weil die Auswahltastennicht vollständig dreidimensional gestaltet 

sind und aller 'Voraussicht nach auch nieht so gestaltet werden können, und die erforderte Größe 

* und Anzahl gem. 5 14 Abs. 2 TabakEe' auch nicht erreichbar sein dürfte. Nichtdestotrotz hat die ' 

Kammer im Termin einen aus ihrer8icht möglichen/reise gangbaren Ausweg aufgezeigt, nämlich - . ' 

das Anbringen entsprechender Abbildungen mit Warnhinweisen an der Front des Warenaus_éga— ’ 

beautomaten mit Hinweis auf Ziffern, die allein auf “den Auswahltasten angebracht werden, so _ 

dass jedenfalls eine Unverhältnismäßigkeit infolge ErdroéselungswirkUng der Untersagung mit 

Blick auf Art. 14 GG ausscheidet, sofern die Beklagte sich hierauf überhaupt würde berufenkönf 

nen (vgl. Köhler/Feddersen/Bornkamm/Feddersgan, a.a.0., @ 5, Rn. 0._78a). Im Einzelnen: 

‘ (1) 
Die Kammer enNägt, dass die Information des Verbrauchers nicht zwangsläufig mit derEinWiré 
kung auf ihn zum Zwecke-der Abschreckun'g zu identifizieren ist, auch wenn der “BGH in der be— 

reits mehrfach in Bezug genommenen EntäiheidungVom 25.10.2023 ausführt (BGH, a.a;0., Rn 

501): „Nach der Lebenserfahrung kann durch ein Bild, das der Verbraucher mit einer Verpackung '_ 
von Tabakerzeugnissen assoziiert, ebenso wie durch eine naturgetreue Wiedergabe ein durch 

die vorgeschriebenen gesundheitsbezogenen Warnhinweise zu bekämpfender' Kaufimpuls aus- ' . 

gelöst werden.“). Die Vorschriften gem.. @@ 12ff.Tabakée mögen Zwar den Schutz des Verbrau- 

chers bezwecken und insofern auch Lenkung—sfunktion besitzen. Die hier maßgebliche Vorschrift ‘ 

des 5 5a UWG hat indes schon nach seiner nicht die direkte Einwirkung den Verbraucher-mit 

dem" Ziel, ein Enrverbsvorhab-en („zu bekämpfen’der Kaufimpuls“) nicht umzusetzen. zum Gegen? 

stand, sondem nach deren Benennung _„lrreführung durch Unteflassen“ den Schutz der freien, da ' 
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informierten Entscheidung des Verbrauchers. 

(2) 
Die Kammer bezweifelt, dass die Verbraucher, welche nahezu ausschließlich für eine Entschei- 
dung über den Ennerb von Zigaretten aus einem derartigen Warenausgabeautomatén wie vorlie— 

gend in Betracht zu ziehen sind —- der Erwerb für Dritte dürfte eine ganz untergeordnete Rolle _ 

spielen, also volljährige Personen, welche entweder bereits Tabakkonsumenten' sind oder dert ' 

Tabakkonsum ewvägen, nicht bereits zu einem üben)vältigenden Anteil über die Schädlichkeit des 

Tabakkonsums durch lnhalieren des Tabakrauchs informiert sind. Der Kenntnisstand bei den 

Verbrauchern im Allgemeinen zur Schädlichkeit des Rauchens ist hoch. Die Schädlichkeit des 

Rau0hens Wird seit Jahren oder gar Jahrzehnten vielfach öffentlich betont. Dem kann sich kaum 
ein Verbraucher ent2iehen, gleich, Ob er sich dafür interessiere oder nicht. Die Gesamtheit der 

Konsumenten nimmt nahezu zwangsläufig die WarnhinWe—ise vielfach wahr, da Tabakerzeugnis'- 

' ' se im Einzelhandel praktisch flächendeckend angeboten werden und die deutlichen Texthinweise 

_ und die eindrückliche _Bebilderung ins Auge springen. Der Verbraucher, der selbst Raucher ist, 

' | wird zudem bei jedem einzelnen Erwerb von Zigarettenpackungen und beim Konsum durch die 

betreffende Ge3tal-tu.;ng der Zigarettenpackung zwangsläufig erneut gewarnt und ihm Werden die 

gesundheitlichen Folgen seines Tuns deutlich vor Augen geführt. 

, (3) 
Das Interesse des Verbrauchers,ergänzende Informationen durch WamhinWeise zu erlangen, ist * 

nachdem Sach- und Streitstand gering. Vorliegehd ist es unstreitig, dass der Verbraucher seine 

' Emerbseritscheidung regelmäßig sehon vor der Betrachtung der Warehauswahltasten getroffen 
habe. Dem-gemäß wird er allgemeinen Informationen zu den, angebotenen Zigarettenpackungen 

nurmehr wenig Bedeutung beimessen und demgeniäß auch keine große Aufmerksamkeit wid— 

men. ‘ 

. (4), _ ‚ 
Vor diesem Hintergrund ist die Kammer der Auffassung, dass derjenige Kunde, Welcher sich un- ' 

mittelbar vor dem Erwerb einer Zigarettenpackung durch, Betätigung des Waren‘ausgabeaUtomä-‘ 

_ ten überhaupt noch informiert werden wolle und Sich jenseits der Identifizierung oder Auswahl des 

gewünschten Produkts für dort vorhandenen Text bzw. dort vorhandene Grafik überhaupt noch in- 

teressiere, diese ohne Präferenz hinsichtlich der Verortung; wahrnehmen werde. Dies bedeutet, 

dass der 0rt, an welchem der Warnhinweis angebracht sei, ohne Bedeutung für die Informations- 

frage ist, so dass der an der Front des Warenausgabeautomaten oben rechts angebrachten 
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Warnhinweis nach der Würdigung ‚des Lichtbildes gem. Anlage K 2, das den fraglichen Ware'n- _ 

ausgabeautomaten zeigt, gleich, wie groß er in Zentimetern sei, dem Interessenten die Gefahren. 

des Ra-uchens nochmals deutlich vor Augen führt. 

Die Kostenentscheidung- beruht auf 5 91 ZPO. Die Entscheidüng zur vorläufigen Vollstreckbarkeit 

hat ihre Rechtsgrundlage in 5 709 Satz 2 ZPO. Die Streihuertbemessung' folgt derjenigen des ' 

Klägers' m der Klageschrift. ‘ ‘ ‚« 

RechtsbehelfsbelehrUng-: 

Gegen. die Entscheidung, m|t" der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann‘Beschwerde eingelegt werden, _ 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstande 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas- 
sen hat. 

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 

Landgericht Heilbronn 
Wilhelmstraße 8 _ 
74072 Heilbronn ' 

_ einzulegen. 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderwéitigen 
. Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sech3monatigen Frist 

festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit- 
teilung des Festset2ungebeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 

. mit dem vierten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. ’ 

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann- 
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die “Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt— 
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. - ' 

Rechtsbehelfe können aüch als elektronisches Dokument eingelegt werden. Eine Einlegung per E-Mail ist 
nicht zulässig. Wie Sie bei Gericht elektronisch einreichen können, wird auf m,ejustige;Me beschrie- 
b e n . .  ., 

Schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, 
durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur 

' . Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektroni- 
sches Dokument zu übermitteln. Ist dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt die 
Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Er- 
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satzeinreichung oder unveriügjlich danach 
ment nachzureiChen. 

-18-‚ 

gl'aubhaftzu machen; auf Anforderung ist ein, elektronisches Doku- 

_ ' ' 

Hahdelsri‘chter- 

nicht unterschreiben 




